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R A T G E B E R

W i e  w e r d e n  d i e  S t e l l e n  a n  d e n  A a r g a u e r  S c h u l e n  
a u s g e s c h r i e b e n ?

Im Aargau werden die freien Lehrerstellen 
sowohl im Internet auf www.ag.ch/volks-
schule unter «Stellenangebote Schulen» als 
auch vierzehntäglich im SCHULBLATT 
Aargau und Solothurn zur Neubesetzung 
ausgeschrieben. Die Verordnung über die 
Anstellung und Löhne der Lehrpersonen 
VALL besagt in Artikel 9, dass die offenen 
Stellen von den Anstellungsbehörden aus-
zuschreiben sind. Die Ausschreibung er-
folgt mindestens einmal im Auftrag der 
Anstellungsbehörden durch das Departe-
ment Bildung, Kultur und Sport.
Die offenen Stellen für Lehrpersonen wer-
den durch die Schulpflegen oder Schullei-
tungen im virtuellen Schulbüro online 
publiziert. Das Departement Bildung, 
Kultur und Sport veranlasst im Auftrag 
der Anstellungsbehörden die Ausschrei-
bung im SCHULBLATT. Die automati-
sierte Datenübernahme für das SCHUL-
BLATT erfolgt jeweils am Tag des 
Annahmeschlusses (vgl. www.alv-ag.ch). 
In der Regel ist dies am Freitag vor Er-
scheinen um 14 Uhr. Will also eine Schul-
behörde ein Inserat stoppen, weil sie be-
reits genügend Anmeldungen erhalten hat, 
so kann sie das über das virtuelle Schul-
büro vor dem Datenübernahmetermin 
tun. Andererseits ist zu beachten, dass ein 
Inserat für das nächste SCHULBLATT vor 

diesem Termin aufgegeben werden muss. 
Die ausschreibenden Anstellungsbehörden 
sind für den Inhalt und die Form der Aus-
schreibungen abschliessend verantwort-
lich. Werden die Stellenausschreibungen 
auf dem Internet nicht vorzeitig storniert, 
bleiben sie 20 Tage stehen. Danach werden 
sie gelöscht. Bei Bedarf kann die Anstel-
lungsbehörde die Ausschreibung durch 
«Erneut publizieren» verlängern. Die Kos-
ten für die Inserate im SCHULBLATT 
Aargau und Solothurn werden seit dem  
1. August vom Kanton übernommen. Den 
ausschreibenden Schulbehörden werden 
also keine individuellen Rechnungen 
mehr gestellt. Die zusätzliche Ausschrei-
bung der offenen Stellen im SCHUL-
BLATT nebst der Internetausschreibung 
wird von den Lehrpersonen sehr ge-
schätzt. Dies ist nur möglich, weil das 
SCHULBLATT Aargau und Solothurn als 
einziges in der Schweiz alle vierzehn Tage 
erscheint. Auch die Schulbehörden sind 
froh um die äusserst kostengünstige und 
effektive Insertionsmöglichkeit. Im 
SCHULBLATT werden die Adressaten 
zielgerichtet angesprochen. Mit der neuen 
Verrechnung erhofft man sich, dass mög-
lichst alle Stellen ausgeschrieben werden.

S t e l l e n b ö r s e
Lehrpersonen auf Stellensuche haben un-
ter www.ag.ch/lehrpersonenboerse die 
Möglichkeit, ihre Bewerbungsdaten via 
Extranet allen Schulleitungen der aargaui-
schen Volksschule kostenlos zugänglich zu 
machen. Bei Bedarf treten die Schulleitun-
gen mit der stellensuchenden Lehrperson 
in Kontakt. Manch eine Schulbehörde ist 
froh darum, auf die Stellenbörse zurück-
greifen zu können, wenn sie für eine Stell-
vertretung kurzfristig eine geeignete Lehr-
person sucht.
U r s  N .  K a u f m a n n ,  a l v - S e k r e t ä r

Ur s  N .  K au f m a n n 
a l v - S e k r e t ä r.


